
Gebührenkalkulation 
über die Entsorgung des Schlammes aus Kleinkläranlagen 

und des Abwassers aus geschlossenen Gruben 
für das Jahr 2017 

 
 
Ermittlung der Gebührenobergrenze 
 
 
1. Personalkosten € 4.600 
 
2. Verwaltungskosten 
  
  2.1  Verwaltungsaufwand € 300 
 2.2.  Verwaltungskostenbeiträge  
         (Innere Verrechnungen) € 400 € 700 
 
3. Betriebskosten  
  
 3.1 Bewirtschaftungskosten € 1.600 
 3.2  Sonstige Betriebsausgaben € 400 
 3.3  Abgabe an das Land € 600 
 3.4 Entleerungen der Klärgruben € 19.589 € 22.189 
 
4. Kalkulatorische Kosten  
 
 4.1 AfA € 0 
 4.2  VAK € 0 € 0 
 
 Gesamt-Ausgaben   € 27.489 
 
 
5. Abzüglich anrechenbare Einnahmen 
 
 5.1  Auflösung Ertragszuschüsse   € 0 
 
 Durch Gebühr abzudeckendes Netto-Defizit  € 27.489 
 
 
6. Berechnung der Abwassergebühr 
 
      27.489 € 
      ----------------    =   € 16,17  Gebührenobergrenze 
     1.700 cbm 
 
 
 
Herbolzheim, den 07.11.2016 / Ka 


